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Am 21. April 1785 gab Katharina IL eine Städteordnung heraus.1 Die Ein-
führung dieser Ordnung (weiter abgek. St.O.) in den Ostseeprovinzen Ruß-
lands kann man als einen weiteren politischen Schritt den russischen Regie-
rung zur Unifizierung des ganzen Reiches und zur Abschaffung der baltischen 
Autonomie erachten. Die St.O. konkretisierte und ergänzte die Bestimmun-
gen der Statthalterschaftsverfassung, die 1783 nach der Anwendung der russi-
schen Gouvernementsordnung von 1775 auf die baltischen Provinzen entstan-
den waren. Die St. O. bestimmte nicht nur das ganze Stadtverwaltungssystem, 
seine Unterordnung unter die Gouvernementsbehörden und die Rechte und 
Pflichten der Einwohner, sondern regelte auch ausführlich die Handwerks-
und Gewerbeorganisation in den Städten. Diese Bestimmungen waren in 
einem besonderen Kapitel der St.O., der Handwerksordnung, zusammenge-
faßt, die aus 117 Punkten bestand. Die Handwerksordnung (weiter abgek. 
H. O.) behielt das alte Zunftsystem bei (ein solches System sollte auch in Ruß-
land geschaffen werden), sie brach aber mit der Abgeschlossenheit der Zünfte 
und legte fest, daß jeder Handwerk und Gewerbe treiben dürfe, der seine 
Fähigkeiten mit einem Meisterstück beweise und sich in die entsprechende 
Zunft einschreibe. 

Die Veränderungen in der Stadtverwaltung, die die Einführung der St.O. 
nach sich zog, sind in mehreren Forschungsarbeiten2 behandelt, die Auswir-
kung der neuen St.O. auf das Handwerksleben ist jedoch bisher noch nicht 
ausführlich untersucht worden. Die Hauptquellen zu diesem Thema kann man 

1 Polnoje Sobranije zakonov Rossijskoi imperii. Sobranije I, Spb. 1830, Bd. XXII, 
Nr. 16188. 

2 Vgl. dazu: Fr. BIENEMANN: Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland, Leipzig 
1886; J. ZUTIS: Baltijas jautäjums XVIII gadsimtä [Die baltische Frage im 18. Jh.], 
Riga 1951; Ä. ZEIDA: Pärvaldes organizäcija Riga vietnieclbas laikä (1787—1795) 
[Die Organisation der Verwaltung in Riga in der Statthalterschaftszeit (1787—1795)], 
in : LPSR Zinätnu Akademijas Vestis, 1975, Nr. 6, S. 104-116.; V. PETERSONE: Rigas 
pilsetas pärvalde Katrlnas II reformu laikä (1783—1796) [Die Verwaltung der Stadt 
Riga während der Reformen von Katharina II. (1783—1796)], in: Latvijas Arhivi, 
1994, Nr. 3., S. 18-24. 
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größtenteils in den Akten der sog. Kleinen Gilde3 sowie in den Akten anderer 
Behörden der damaligen Zeit im Historischen Staatsarchiv Lettlands in Riga 
finden. 

Schon am 1. Mai 1785 gab der regierende Senat der Rigaer Statthalter-
schaftsregierung Anweisung, die St. O. in Riga einzuführen. Am 17. Mai wurde 
der Ordnungstext samt dieser Anweisung an den Stadtrat weitergeleitet. Die 
erwartete Reaktion blieb jedoch aus. Da die Reformen Katharinas II. einen 
Bruch mit den alten Traditionen beinhalteten und somit in großem Maße auch 
die Liquidierung von früheren Privilegien mit sich brachten, ist es klar, daß die 
machthabenden Schichten diesen keine Sympathie entgegenbringen konnten. 

Die Sache befand sich also im Stillstand, und am 4. September 1785 erklärte 
die Kaiserin in einem an den Generalgouverneur Browne adressierten Ukaz, 
daß ihrer Meinung nach die neuen Verordnungen die Rechte und die Vorteile 
der Städte keineswegs verringern, sondern erweitern würden. Am 7. Oktober 
erfolgte aus dem Senat der wiederholte Befehl, die St. O. in den Ostseeprovin-
zen einzuführen. Am 3. November befahl daraufhin die Statthalterschaftsre-
gierung dem Rigaer Rat, alle dazu notwendigen Maßnahmen zu treffen. Unter 
anderem betonte sie, daß die alten Zunfteinrichtungen und Schrägen revidiert 
werden sollten.4 Eine solche Revision sah der § 117 der H.O. vor, um die 
Zünfte den neuen Anforderungen anzupassen. 

Endlich wurde die St. O. am 21. November 1785 in den Gildestuben verlesen. 
Schon vorher hatte der Rat beiden Gilden vorgeschlagen, eine gemeinsame 
Bitte an die Kaiserin zu schicken, womit er die alte Stadtverfassung zu erhal-
ten hoffte. Nach der Verlesung der St.O. stimmten die Kaufleute dem Vor-
schlag des Rats zu. Dagegen hatten Handwerker am Anfang keine Einwände 
gegen die neue St.O. Erst eine Woche später änderten sie ihre Meinung und 
motivierten dies damit, daß „viele Bürger alles nicht wohl vernehmen können 
haben11. Am 27. November beschlossen die Handwerker, das Gesuch zu unter-
zeichnen.5 Unter den Autoren des Gesuches, das am 23. Dezember an die Kai-
serin abgeschickt wurde, befanden sich auch sechs Handwerkerdeputierte. 
Schon am 29. Dezember antwortete Katharina II. den Bittstellern, daß sie kei-
nen entscheidenden Befehl erteilen könne, da die Bittschrift nur in allgemei-
nen Ausdrücken verfaßt worden sei.6 Daraufhin wurde am 23. März 1786 eine 
neue Bitte zusammengestellt, die aber nur der präsidierende Bürgermeister 

3 Latvijas Valsts vestures arhivs (Historisches Staatsarchiv Lettlands, abgek. LWA), 
Riga 224. fonds (Bestand abgek. f.). Seit dem Mittelalter hatten sich in Riga die 
Handwerker in der St. Johannis oder Kleinen Gilde zusammengeschlossen, der die 
kaufmännische St. Marien- oder Große Gilde gegenüberstand. 

4 LWA, 749. f., 6. apraksts (Findbuch abgek. apr.), 1044. lieta (Akte abgek. - 1.), 
523.-526. lapa (Seite abgek. - lp.), und 199.1., 103. lp. 

5 Ebenda, 224. f., l.apr., 145.1., 297.-301.1p. 
6 Ebenda, 224.f., l.apr., 146.1., 7.1p. 
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J. H. Schick und der Ältermann der Gr. Gilde H. Strauch unterzeichneten.7 Es 
ist nicht klar, warum die Unterschrift der Handwerker darauf fehlt, obwohl ein 
an Katharina II. gerichtetes Konzept vom 9. Februar mit Prätentionen und Be-
merkungen der Handwerker bezüglich einzelner Punkte der St. O. bzw. H. O. 
im Archiv der Kl. Gilde überliefert ist. Unter anderem weisen die Handwerker 
darauf hin, daß sie bereit seien, mit der Regulierung ihrer Zünfte und Schrä-
gen sofort nach Wahl und Bestimmung der Stadt- und Amtshäupter zu begin-
nen, denn an der Revision sollten auch die oben genannten Amtspersonen 
teilnehmen.8 Noch bevor die Kaiserin die letzte Bitte beantwortete, traf die 
Statthalterschaftsregierung mehrere Verfügungen über die Anfertigung des 
Einwohnerbuches, Einteilung der Bürger in Klassen und die Wahl der Amts-
personen. Diese wurden aber erst, nachdem der Senat am 7. August 1786 in 
seinem Ukaz die Einführung der St.O. ausdrücklich gefordert hatte, ausge-
führt. Dieser Befehl wurde am 21. August den Bürgern bekanntgemacht, und 
diesmal erhoben sie keine Einwände dagegen.9 

Jetzt begann die Statthalterschaftsregierung neben den anderen Umgestal-
tungen gerade den Angelegenheiten der Handwerker größere Aufmerksam-
keit zu widmen. Am 15. Oktober 1786 erteilte die Statthalterschaftsregierung 
einen besonderen Befehl, mit dem sie den Rat wiederholt anwies, das Zunft-
system und die Schrägen in Einklang mit der H. O. zu bringen. Die durchgese-
henen Schragen sollten dem Gouvernementsmagistrat zur Prüfung vorgelegt 
und nachher von der Statthalterschaftsregierung bestätigt werden. Am 4. Ja-
nuar 1787, am letzten Tag seiner Tätigkeit10, gab der alte Rat der Statthalter-
schaftsregierung bekannt, daß er die neuen Schragen der deutschen Zimmer-
leute, der Kupferschmiede und der deutschen Schneider zur Prüfung an die 
höheren Instanzen weitergeleitet habe. Dabei sollten die Schragen des Schnei-
deramts zum Vorbild für alle anderen Zunftschragen dienen. Die neuen Mu-
sterschragen bestanden aus fünf Teilen. Der erste Teil enthielt die allgemeinen 
Regelungen sowie auch die Regelungen über die Amtslade, die Vollversamm-
lungen der Zunft und den Ältermann und seine zwei Gehilfen. Der zweite Teil 
war den Meistern, der dritte den Gesellen, der vierte den Lehrlingen und der 

7 Unterlegung des Rigaschen Magistrats und der Großen Guide die Einführung der 
neuen Stadtordnung von 1785 betreffend, in: Rigasche Stadtblätter für das Jahr 1884, 
Nr. 34-38. 

8 LVVA, 224. f., 1. apr., 146.1., 8-10. lp. Die oben erwähnte Unterlegung behandelte 
die Handwerkersachen nur vom Standpunkt der Ratsherren und Kaufleute aus, z.B. 
waren sie unzufrieden, daß die Handwerker jetzt gleichzeitig mit ihrem Gewerbe 
auch Handel betreiben durften. 

9 Ebenda, 224. f., l.apr., 146.1., 19., 26., 40.1p., und 48.1., 435.1p. 
10 Anstelle des früheren Stadtrats sah die St.O. den Stadtmagistrat als höchste Ge-

richtsbehörde in der Stadt vor. Die Magistratsglieder wurden auf drei Jahre gewählt, 
und ihre Tätigkeit wurde vom Gouvernementsmagistrat beaufsichtigt. Es sei hier be-
merkt, daß im Schriftwechsel mit russischen Einrichtungen auch der alte Rat nach 
russischer Manier als Magistrat bezeichnet wurde. 
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fünfte kranken, verarmten oder verstorbenen Zunftmitgliedern und den Wit-
wen gewidmet. Jeder Teil war in einzelne Paragraphen unterteilt, die aus der 
H. O. abgeschrieben waren. Außerdem wurden in die neuen Schragen diejeni-
gen Paragraphen der alten Schragen übernommen, die nicht der Handwerks-
ordnung widersprachen, oder diejenigen, deren Eingliederung die Spezifik des 
Handwerks erforderte. Der Rat gab in seinem Bericht bekannt, daß er nicht 
auf die alten Bestimmungen und Traditionen verzichten könne, da die Zünfte 
Rigas eine enge Verbindung zu den Zünften Deutschlands, Polens, Schwedens 
und Dänemarks unterhielten: Die Kinder der hiesigen Meister besuchten die 
oben genannten Länder, und die hiesigen Zünfte nähmen ausländische Gesel-
len auf, von denen sich viele hier niederließen und somit die Zahl der Unterta-
nen vergrößerten. 

Da die in den alten Schragen aufgelisteten Arbeiten, die zur Erlangung des 
Meistertitels fertiggestellt werden sollten, meistenteils teuer waren und schon 
keine praktische Bedeutung mehr besaßen, wies der Rat die Zünfte an, Mei-
sterstücksvorschläge einzureichen, die dem Zeitgeist mehr entsprachen.11 

Nach der Prüfung der Musterschragen der Schneiderzunft schickte die Statt-
halterschaftsregierung am 25. November 1787 dem Gouvernementsmagistrat 
einen Brief, in dem sie darauf hinwies, was bei der Zusammenstellung der neu-
en Schragen zu berücksichtigen sei. Darin bemerkte sie z.B., daß die Zunft 
die Höhe der Strafgelder nicht nach Belieben ändern dürfe. Die Straf summe 
solle festgesetzt werden und möglichst klein sein; die Höhe des Beitrittsgeldes 
im Amt dürfte nicht 10 Rbl. übersteigen; Gesellen- und Meistermahlzeiten, 
die die neuen Mitglieder traditionsgemäß für die Gesellen bzw. Meister ent-
richten mußten, wurden verboten. Das gleiche galt für die Begrenzung der An-
zahl der Meister in einer Zunft und der Gesellen, die bei einem Meister arbei-
ten durften, denn die Handwerksordnung sah solche Einschränkungen nicht 
vor. Insbesondere betonte die Statthalterschaftsregierung die Notwendigkeit, 
die Schragen der Gesellen in denjenigen Ämtern, die solche hatten, mit der 
neuen Handwerksordnung in Einklang zu bringen.12 Diese Bemerkungen der 
Statthalterschaftsregierung machen deutlich, daß der Rat in den Musterschra-
gen die Bestimmungen der alten Schragen mit der Handwerksordnung mecha-
nisch zu verbinden und somit die bis dahin existierenden Grundprinzipien des 
Zunftlebens zu retten versucht hatte. 

Die Handwerksordnung verlangte nicht nur eine Revision der Schragen, 
sondern verschiedene Veränderungen in der Organisation des Handwerkerle-
bens. Die Kleine Gilde wurde abgeschafft. Zum Vermittler zwischen den Ein-
richtungen der Stadt und den Zünften wurde das gewählte Amtshaupt. Die 
H. O. sah vor, daß der Magistrat ihn bestätigen und er jedes Jahr neu gewählt 
werden sollte. Jedes Jahr sollten auch die Zunfthäupter, der Ältermann und 

11 LVVA, 224. f., 2.apr., 7.1., 5.-8. lp. 
12 Ebenda, 224.f., l.apr., 146.1., 81.-82.lp. 
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zwei Amtsgehilfen neu gewählt werden. Zum ersten Amtshaupt wurde am 
8. Januar 1787 der Tischlermeister Jacob Eger gewählt. Am 16. Januar 1787 
stellte er feierlich die neuen Häupter der Zünfte dem Magistrat vor. Welche 
Einstellung die Handwerker zur Einführung der Städteordnung hatten, macht 
die Rede, die Eger bei seinem Amtsantritt hielt, deutlich: „. . . Unsere theure-
ste Landes Mutter, die Große erhabene Kayserinn Catharina die 2,e hat uns von 
der Geringschätzung befreiet, durch den uns ertheilten Gnadenbrief [die Städte-
ordnung - M.J.] ... " B 

Die Einführung der Städteordnung betrachteten die Handwerker als Gele-
genheit, einen größeren Einfluß auf die Verwaltung der Stadt zu gewinnen, in 
der jahrhundertelang Ratsherren und Großhändler dominiert hatten. Gleich-
zeitig versuchten die Handwerker, sich von solchen Bestimmungen der neuen 
St.O. bzw. H.O. zu befreien, die ihnen unnötig erschienen. Als Beispiel sei 
hier der Zwist zwischen Behörden und Zünften in der Frage der Handwerks-
zeichen genannt: Laut H.O. sollte jede Zunft eine verschlossene Lade besit-
zen, in der die Meister-, Gesellen- und Lehrlingsregister, die Amtskasse, Kas-
senbücher, ein Exemplar der H.O. sowie Amtssiegel und Handwerkszeichen 
aufbewahrt werden sollten. Fast alles, was die H. O. in diesem Punkte aufzähl-
te, war schon seit je im Besitz der Zünfte gewesen, auf die Handwerkszeichen 
beschlossen sie jedoch zu verzichten. 

Am 5. Januar 1787 verfügte die Statthalterschaftsregierung, daß jede Zunft 
unverzüglich alle erwähnten Gegenstände besorgen solle. Da die reformierten 
Zünfte nach der Verlesung der neuen H. O. auf der Vollversammlung der je-
weiligen Zunft feierlich eröffnet werden sollten, wies sie am 18. Januar noch-
mals darauf hin, daß das Amtshaupt für die Ausführung dieses Befehls verant-
wortlich sei.14 Ein halbes Jahr verstrich, aber die Statthalterschaftsregierung 
hatte immer noch keine Magistratsbestätigung über die Ausführung ihrer An-
ordnung bekommen. Daher sah sie sich am 16. Juni gezwungen, den Magistrat 
noch einmal daran zu erinnern, daß das Amtshaupt den Zünften die Fertigstel-
lung der Handwerkszeichen aufzuerlegen habe. Als Handwerkszeichen sollte 
ein Fähnlein „etwa von der Größe eines Archin im Quadrat, von guterfarbigen 
Leinwand od. anderen Zeuge" dienen, auf dem das Gründungsjahr und das 
Siegelzeichen der Zunft abgebildet seien. Die Entwürfe der Handwerkszei-
chen samt der Farben- und Bildbeschreibung sollten der Statthalterschaftsre-
gierung zur Prüfung vorgelegt werden. Schließlich reichte am 17. August Eger 
der Statthalterschaftsregierung eine Erklärung ein, in der er im Namen aller 
Zünfte erläuterte, daß die Funktion der Handwerkszeichen in Riga durch die 
Zünftesiegel erfüllt werde. Außerdem komme der größte Teil der hiesigen Ge-
sellen aus den deutschen Ländern, in denen diese Tradition schon lange nicht 
mehr existiere, und daher bestehe zur Einführung der Fähnlein kein Bedarf 

13 Ebenda, 224.f., l.apr., 49.1., 1.-3.lp. 
14 Ebenda, 224. f., l.apr., 146.1., 43.-46. lp 
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ne Wanderschaftsjahre vorschrieb und die Maurergesellen nicht nachweisen 
konnten, daß ihre Bruderschaftsschragen eine solche Pflicht enthielten, bestä-
tigte der Magistrat das Amtsgerichtsurteil. Noch am gleichen Tag äußerte der 
Magistrat in einem Schreiben an die Statthalterschaftsregierung Bedenken, 
daß die Vollstreckung des Urteils gegen den Altgesellen und seine Gehilfen 
Maurergesellenunruhen hervorrufen könnte. Darüber hinaus wies der Magi-
strat darauf hin, daß ein Strafgeld von 15 Rbl. zu hoch sei, denn die Bruder-
schaft sei nicht imstande, eine solche Summe zu bezahlen. Der Magistrat bat 
gleichzeitig die Statthalterschaftsregierung um Auskunft, wie er in solchen Fäl-
len, in denen die H. O. verletzt werde, zu verfahren habe.16 Somit wurde den 
Gesellen also die Verletzung der H.O. vorgeworfen. 

Die Statthalterschaftsregierung befahl, die Namen Paulien und Kasanovsky 
wieder in das Gesellenregister einzutragen und, im Falle des Ungehorsams, 
die Deputierten der Bruderschaft und den Altgesellen zu verhaften und zu be-
strafen. Da die Letztgenannten alle Gerichtsurteile ablehnten und sich nicht 
fügen wollten, sah sich das Amtsgericht gezwungen, die Anordnung der Statt-
halterschaftsregierung auszuführen. Daraufhin ließen die übrigen Maurerge-
sellen ihre Arbeit liegen und forderten die Freilassung der Inhaftierten. Am 
27. August versammelten sich die unverheirateten Gesellen in ihrer Herberge. 
Sie schlugen dort Fenster und Türen ein und zertrümmerten die Tische. Als 
die Polizei sie verhaften ließ, stellte sich heraus, daß sie alle Ausländer waren. 
Da die verhafteten 52 Gesellen sich weigerten, die Initiatoren des Vorfalls zu 
nennen und vor Widerruf des Gerichtsurteils an ihre Arbeitsplätze zurückzu-
kehren, befahl der Generalgouverneur Browne, die Gesellen nach Kurland 
abzuschieben, was auch am 31. August unter Polizeiaufgebot geschah. Um die 
Ausbreitung von Unruhen zu verhindern, wies der Generalgouverneur die ihm 
unterstellten Behörden an, die hiesigen und die verheirateten Gesellen mit 
Hilfe beliebiger Mittel zum Gehorsam zu zwingen und die ausländischen Ge-
sellen darüber in Kenntnis setzen, daß sie in Riga nur dann arbeiten und blei-
ben dürften, wenn sie die Vorschriften der H .O. beachteten.17 

Diese Anweisungen zeigten jedoch nicht die erhoffte Wirkung, denn es 
brach ein allgemeiner Streik aus, und alle örtlichen Amtsgesellen legten ihre 
Arbeit nieder. Die Polizei berichtete, daß die Gesellen sich in Herbergen und 
Gaststätten versammelt und sich verschiedene Übergriffe hatten zuschulden 
kommen lassen. Sie seien durch die Straßen gerannt und hätten gerufen, daß 
sie erst dann die Arbeit wieder aufnehmen würden, wenn es den Maurergesel-
len erlaubt werde, die beiden verheirateten Gesellen aus der Bruderschaft aus-
zuschließen. Da die Gesellen sich nicht der Aufforderung fügten, den Streik 
zu beenden und zu ihren Meistern zurückzukehren, ließen die Behörden am 
2. September diejenigen Gesellen (großenteils waren es unverheiratete auslän-

16 Ebenda, 768. f., l.apr., 28.1., 1109.-1112. lp. 
17 Ebenda, 768.f., l.apr., 49.1., 556.-560.lp. 
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dische Gesellen) verhaften, die sich in den Herbergen aufhielten. Sie wurden 
in der Zitadelle untergebracht, und am gleichen Tag besuchte sie der Zivilgou-
verneur Aleksander Beklesov. Er versicherte den Gesellen, daß sie nach der 
Wiederaufnahme der Arbeit ihre Beschwerden offiziell einreichen könnten.18 

Dies hatte jedoch keinen Erfolg. Daher wurde am nächsten Tag der Befehl 
des Generalgouverneurs Browne über die Abschiebung von 288 Gesellen 
(26 Tischler, 7 Schornsteinfeger, 53 Schuster, 45 Huf- und Waffenschmiede, 
6 Nagelschmiede, 7 Maurer, 2 Zimmerleute, 5 Töpfer, 27 Böttcher, 35 Bäcker, 
73 Schneider und je ein Sattler und Gürtler) durchgeführt. Insgesamt wurden 
also mit den vorher verwiesenen 52 Maurergesellen 340 ausländische Gesellen 
ausgewiesen.19 Gleichzeitig ordnete die Statthalterschaftsregierung an, alle an-
deren Gesellen und Amtshäupter ausfindig zu machen und in Anwesenheit 
der Zunftältermänner jeden einzeln zu befragen, ob er seine Arbeit wiederauf-
nehmen und sich den Gesetzen Rußlands fügen wolle. Im Falle einer positiven 
Antwort sollte es erlaubt werden, die Beschwerden der Statthalterschaftsregie-
rung einzureichen. Im Falle einer negativen Antwort sollten die Ausländer ih-
re Pflichten den Meistern gegenüber erledigen und sich bei der Polizei melden, 
um nach Aushändigung ihrer Ausreisepässe das Land innerhalb von 24 Stun-
den zu verlassen. Die hiesigen Gesellen sollten mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln (das Spektrum reichte von friedlichen Belehrungen bis zu allerstreng-
sten Strafen) zur Einhaltung der Ordnung gezwungen werden, denn sie seien 
russische Untertanen und daher sei es ihnen nicht erlaubt, Rußland zu verlas-
sen. Es sei vielmehr ihre Pflicht, sich den örtlichen Gesetzen zu fügen. Die 
Umfrage ergab, daß die einheimischen Gesellen bereit waren, ihre Arbeit auf-
zunehmen, während die ausländischen Untertanen, die sogenannten Fremden, 
ihren Wunsch nach Ausreise bekanntgaben.20 

Somit entstand die Gefahr, daß die Meister in Riga ihre Arbeitskräfte ver-
lieren würden. Daher reichten die Zunftältermänner und das Amtshaupt im 
Namen aller Ämter der Statthalterschaftsregierung die Bitte ein, die Auswan-
derung der Gesellen nicht zuzulassen. Die Ausreise der insgesamt mehr als 
1000 Gesellen, hieß es in der Bittschrift, würde die Meister ohne Unterhalt las-
sen und den Zusammenbruch der Zünfte herbeiführen.21 Die Statthalterschafts-
regierung lehnte diese Bitte jedoch ab und ordnete an, daß fortan die Rigaer 
Meister nur solche ausländischen Gesellen einstellen dürften, die sich schrift-
lich verpflichtet hätten, die Handwerksordnung und andere Gesetze Rußlands 
zu beachten. Weiterhin erging an den Magistrat der Befehl, an die bedeutend-
sten Städte der Nachbarländer (und zwar nach Mitau, Königsberg, Danzig, 
Berlin, Breslau, Frankfurt a.M., Nordhausen, Bremen, Hamburg, Lübeck, 

18 Ebenda, 768.f., l.apr., 49.1., 561.-562.lp., 224.f., l.apr., 146.1., 133.1p. 
19 Ebenda, 651.f., l.apr., 464.1., 56.-62.lp., 768.f., l.apr., 49.1., 600.1p. 
20 Ebenda, 224.f., l.apr., 146.1., 134.-135.lp., 768.f., l.apr., 49.1., 563.1p. 
21 Ebenda, 224.f., l.apr., 146.1. 132.1p. 
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Kopenhagen, Dresden, Warschau, Mühlhausen und Wien) Berichte über die 
Unruhen samt einer Liste mit den Namen der verbannten Gesellen mit dem 
Hinweis zu schicken, sie nicht in die örtlichen Zünfte aufzunehmen bzw. den 
Unruheschilderungen nicht zu glauben, die von dem aus Riga zugesandten Be-
richt abwichen.22 

Die Gesellenunruhen und die Reaktion der russischen Behörden hatten 
einen internationalen Widerhall. Interessant in dieser Hinsicht ist die Tätigkeit 
des preußischen Konsuls in Riga, Johann Wilhelm Heimund, von der einige 
Quellen im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin berich-
ten. Wie schon erwähnt, wurden die aus Rußland verbannten Gesellen nach 
Kurland ausgewiesen, und daher ließ sich die Mehrheit der Gesellen vorüber-
gehend in der Hauptstadt des Herzogtums - in Mitau - nieder. Ihnen schlössen 
sich auch viele von den freiwillig augereisten Gesellen an. Auch Heimund be-
gab sich nach Mitau und schickte am 9./20. September 178823 von dort aus 
einen detaillierten Bericht24 über die Gesellenunruhen an den preußischen Kö-
nig Friedrich Wilhelm II. Im Vergleich zu den Polizeiberichten ist der Bericht 
Heimunds gefühlsbetonter und teilweise übertrieben. So z.B. behauptet er, 
daß die Statthalterschaftsregierung damit unzufrieden gewesen sei, daß die 
Zünfte auf ihren Rechten beharrt hätten und als Leibeigene nicht unterwürfig 
genug gewesen seien. Ohne den Fall untersucht zu haben, habe die Statthalter-
schaftsregierung verfügt, alle 240 Maurergesellen zu verhaften und den Altge-
sellen in Ketten zu schlagen. Übertrieben scheint auch die Information, daß 
mehrere hundert Dragoner mit geladenen Gewehren und aufgepflanzten Ba-
jonetten an der Einnahme der Herbergen beteiligt gewesen seien. Dafür, daß 
Heimund seine Informationen aus Erzählungen der preußischen Gesellen und 
aus den in der Stadt verbreiteten Gerüchten geschöpft hatte, zeugt auch die 
in seinem Bericht enthaltene Behauptung, daß Kasanovsky und Paulien wegen 
Diebstahls und anderer Ordnungswidrigkeiten aus dem Amt ausgeschlossen 
worden seien.25 

22 Ebenda, 768.f., l.apr., 14.1., 146.-147. lp., und 28.1., 1210-1211.lp. Unter dem Da-
tum vom 29. Oktober benachrichtigte der Lübecker Rat den Magistrat der Stadt Ri-
ga, daß einige der verwiesenen Maurergesellen in Lübeck angekommen seien, doch 
laut Schreiben aus Riga ist keiner von ihnen dort zur Arbeit zugelassen worden, 
LVVA, 768. f., 1. apr., 28.1., 1449. lp. 

23 Da im 18. Jahrhundert im Russischen Reich der Julianische Kalender oder „alte Stil" 
im Gebrauch war, sind auch hier die meisten Daten nach dieser Zeitrechnung ange-
geben. In Kurland, gleich wie in Preußen, wurde damals der Gregorianische Kalen-
der oder „neue Stil" gebraucht; deswegen erscheinen im Aufsatz Doppeldaten, falls 
Dokumente nach neuem Stil datiert sind. Die Differenz zwischen beiden Kalendern 
war im 18. Jh. elf Tage. 

24 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (künftig: GStA), I. Hauptabteilung, 
Rep. 9 (Polen), Nr. 7 y 27, ohne Seitennumerierung 

25 Als Grund dafür diente das Gerücht, das Maurermeister A. Wagensen, kronsmecha-
nicus M. Schons und Schenkwirt J. G. Sieboldt über Kasanovsky verbreitet hatten. 
Sie äußerten, daß Kasanovsky, als er drei Jahre zuvor bei einem Kronsbau tätig war, 
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Heimund bemühte sich, den Gesellen zu helfen: Zusammen mit dem däni-
schen Konsul war er nach Mitau abgereist, um die Unglücklichen zu unterstüt-
zen und den kurländischen Herzog zu bitten, die aus Riga eingetroffenen Ge-
sellen für eine Übergangszeit in seine Obhut zu nehmen. Laut seinem Schrei-
ben an den preußischen König hatte Herzog Peter Biron das allergrößte Entge-
genkommen gezeigt und versprochen, für die Unterkunft und notfalls auch für 
die Verpflegung der Gesellen zu sorgen. Beide Konsuln hatten etwa 400 Rtl. 
aus eigener Tasche ausgegeben, um in der ersten Zeit die preußischen, braun-
schweigischen, dänischen und holsteinischen Gesellen mit Getränken, Lebens-
mitteln und Kleidung zu versorgen. Sie wollten auch die russischen Behörden 
veranlassen, den Gesellen ihre in Riga verbliebenen Sachen auszuhändigen. Da 
mehr als die Hälfte der ausgewiesenen 340 Gesellen preußische Untertanen wa-
ren, schienen die Aktivitäten des preußischen Konsuls Heimund gut begründet. 

Eine Gesamtzahl der ausgewiesenen und ausgereisten Gesellen zu nennen, 
ist nicht möglich, da die Quellen unvollständig und in schlechtem Zustand 
(Risse, verlöschte Stellen) sind. Zudem wurden über die freiwillig ausgereisten 
Gesellen keine Listen geführt. Heimund gab in seinem Bericht von 9./20. Sep-
tember an, daß sich zu jener Zeit in Mitau 205 preußische Gesellen aufhielten. 
Diese Zahl scheint glaubhaft zu sein. Die zweitgrößte Gruppe innerhalb der 
Ausgewiesenen bildeten die Gesellen aus Polen-Litauen (hauptsächlich aus den 
großen Städten Danzig, Posen, Warschau), dann folgten die zahlenmäßig klei-
neren Gruppen aus Sachsen, Thüringen, Mecklenburg und Holstein, aus den 
reichen deutschen Freistädten Hamburg und Bremen sowie auch aus anderen 
deutschen Gebieten. Außerdem waren zehn von den genannten 340 ausgewie-
senen Gesellen Kurländer, drei kamen aus Ungarn und nur fünf aus dem Kö-
nigreich Dänemark. Das Hauptanliegen des Berichtes war die Bitte Heimunds, 
der König möge den preußischen und einreisewilligen ausländischen Unterta-
nen die Einreise nach Preußen gestatten. Der größte Teil der preußischen Ge-
sellen war, laut Heimund, nach Riga gereist, um dem Militärdienst zu entge-
hen, und die Angst vor der Werbung war unter ihnen immer noch lebendig. 

Da die Lage der Gesellen in Mitau schwierig war, hatte Heimund ihnen 
empfohlen, in andere Länder auszureisen und von dort aus innerhalb von zehn 
Tagen sich bei ihm zu melden, um den Inhalt der königlichen Antwort zu er-
fahren. Er beabsichtigte, den Herzog Kurlands um die Finanzierung seines 
Vorhabens zu bitten, der, laut Heimund, seine Majestät Friedrich Wilhelm II. 
sehr achte und daher das größte Entgegenkommen in allen Fragen zeige. Er 
hüte sich aber auch, etwas zu tun, was Mißfallen seitens des russischen Hofes 
hervorrufen könnte. 

Baumaterialien entwendet und heimlich verkauft habe. Die vom Stadtmagistrat 
durchgeführte gerichtliche Untersuchung entlastete Kasanovsky von allen Beschuldi-
gungen. Wagensen, Schons und Sieboldt wurden aber wegen ihrer falschen Anschul-
digung und Verbreitung von Gerüchten zu einer kurzfristigen Gefängnisstrafe verur-
teilt, LVVA, 768.f., l.apr., 49.1., 564.-565.lp.; 3090.f., l.apr., 23.1., 115.-117.1p. 
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Als Bedingung für ihre Rückkehr nach Riga stellten die Gesellen die Forde-
rung auf, ihre Teilnahme an den Unruhen nicht zu bestrafen. Das Amtshaupt 
informierte die Statthalterschaftsregierung über diese Forderung der Gesel-
len. Daraufhin bestätigte der Gouverneur Beklesov am 12./23. September, 
daß die Behörden bereit seien, die Forderung der Gesellen zu erfüllen. Die 
Gesellen sollten jedoch ihrerseits sofort nach der Rückkehr schriftlich erklä-
ren, daß sie sich den Bedingungen der H. O. und den Regierungsanordnungen 
fügen würden. Aus dieser Vereinbarung waren die 52 Maurergesellen ausge-
schlossen, die als erste ausgewiesen und daher als Initiatoren der Unruhen an-
gesehen wurden. Eine besondere Anweisung Katharinas II. verbot diesen Ge-
sellen, jemals wieder nach Rußland einzureisen und daher wurden Listen mit 
den Namen der 52 Maurergesellen an die zuständigen Gouvernements- und 
Stadtbehörden verteilt und an die Zoll- und Grenzpunkte verschickt.30 

Die Gesellen hatten sich entschlossen, den Vorschlag Beklesovs anzunehmen, 
und die weiteren Verhandlungen bezogen sich auf die Einigungsbedingungen 
zwischen Meistern und Gesellen. Aus erhaltenen Verhandlungsprotokollen ist 
zu ersehen, daß der größte Teil der Amtsmeister vorschlug, alle Ausgaben der 
Gesellen vom ersten Streiktag an (1 Ort pro Tag pro Person) zu decken. Ande-
re Amtsmeister wollten eine bestimmte Summe an die Gesellen auszahlen. So 
nannten z.B. die Töpfermeister 40, die Stellmachermeister 120 und die 
Schneidermeister 350 Rtl. (die Höhe der Summe hing offensichtlich von der 
Zahl der Gesellen ab). Darüber hinaus sollten die Gesellen die Frage beant-
worten, ob sie irgendwelche Klagen gegen ihre Zunft hätten und ob sie nach 
Riga zurückzukehren gedächten. Die ihnen angebotenen Geldsummen hielten 
die meisten Gesellen für zu niedrig. Gegen die Zünfte hatten sie aber keine 
Einwände, ihnen mißfielen nur einige Meister. Was die Frage der Rückkehr 
nach Riga anging, herrschte unter den Gesellen keine Einigkeit. Die Töpfer 
verkündeten, daß sie Riga mit Freude verlassen hätten, die Schornsteinfeger 
sagten, daß sie nicht nach Riga zurückkehren würden, und die Nagelschmiede 
waren unentschlossen und wollten die Sache mit den Gesellen anderer Ämter 
beraten. Der Widerstand der Gesellen schwand jedoch, als die Meister die 
Kompensationssummen erhöhten. 

Am 15./26. September waren die Böttcher, Huf- und Waffenschmiede, 
Leinweber, Kupferschmiede, Fleischer, Schlosser und Sattler bereit, nach Ri-
ga zurückzukehren. Etwas später schlössen sich ihnen die Gesellen der ande-
ren Zünfte an. Dagegen lehnten die Schneider- und Schustergesellen die 
Rückkehr nach Riga noch ab, da sie der Meinung waren, daß die Behörden 
ihre Gesellenehre schwer verletzt hätten und daß dies nicht mit Geld aufzu-
wiegen sei. So erwähnten die Schneidergesellen die Tatsache, daß sie auf der 
Zitadelle schales Wasser zum Trinken bekommen hätten und überhaupt als 
Verbrecher behandelt worden seien. Die Schustergesellen waren wiederum 

30 Ebenda, 3090. f., 1. apr., 23.1., 97.-99. lp., 224. f., l.apr., 146.1., 128.1p. 
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der Meinung, daß die Regierung mit Hilfe einer Deklaration die Gesellenehre 
wiederherstellen sollte.31 Schließlich willigten auch die Schustergesellen ein 
gegen Ausbezahlung einer Kompensation in Höhe von 450 Rtl. und gegen das 
Versprechen, daß die Zunft in Zukunft die alten Traditionen achten und nur 
den Vorschriften entsprechende Leute in die Zunft aufnehmen werde.32 Die 
letzte Forderung der Gesellen zeigt, daß im hier behandelten Zeitabschnitt 
der Kampf um die Erhaltung der traditionellen Lebensformen ein wesent-
liches Mittel darstellte, um die Konkurrenz zwischen den Gesellen zu min-
dern. 

Wie schon erwähnt, hielt sich Ende September kein einziger Geselle aus Ri-
ga mehr in Mitau auf. Die Statthalterschaftsregierung erließ schon am 21. Sep-
tember 1788 eine Verordnung, in der sie noch einmal darauf hinwies, daß alle 
Gesellen schriftlich versichern sollten, daß sie sich der H. O. und auch den an-
deren Gesetzen fügen und die Arbeit unverzüglich aufnehmen würden. Sie 
trug dem Magistrat auf, in jeder Zunft besondere Versammlungen abzuhalten, 
um die Verordnung vorzulesen und die schriftliche Einwilligung der Gesellen 
einzuholen. Dafür sollten die Gesellen von jeglicher Strafe befreit, wieder in 
die Zunft aufgenommen und wieder in das Gesellenregister eingetragen wer-
den. Diejenigen, die mit diesen Bedingungen nicht einverstanden wären, soll-
ten innerhalb von 24 Stunden Rußland verlassen. Außerdem wies die Statthal-
terschaftsregierung die Zünfte an, die H. O. einzuhalten und insbesondere die 
Paragraphen 50, 51 und 52 dieser Ordnung zu beachten, die es den Meistern 
verboten, ihre Gesellen zu überfordern und ihnen in den Schrägen nicht vor-
gesehene Arbeiten anzutragen. Am 30. September berichtete der Magistrat an 
die Regierung, daß die Versammlungen am 26. und 27. September abgehalten 
worden seien.33 

Die Regierung Preußens versuchte jedoch auch nach der Beendigung der 
Gesellenunruhen, die Ausreise der Gesellen nach Preußen bewirken zu kön-
nen. Heimund war nach Riga zurückgekehrt, hielt sich aber von jeder Tätig-
keit in dieser Richtung fern, denn er war der Meinung, daß die in Riga herr-
schende Versöhnungsstimmung nicht für eine preußenfreundliche Agitation 
geeignet war und daß dies neue Unruhen hervorrufen könnte. Er hoffte jedoch, 
daß er im Laufe der Zeit gewisse Erfolge in dieser Richtung erzielen könne. 
Daher bat er die preußische Regierung, ihm die Muster der preußischen Paß-
und Aufenthaltserlaubnis zuzusenden.34 Daraufhin schrieb am 20. /31. Oktober 
1788 der König an den Grafen v. Hertzberg, er hoffe, daß Heimund keine 
Mühe scheuen werde, die Gesellen zur Ausreise nach Preußen zu bewegen. 
Und das, obwohl er selbst zugab, daß die Gesellen höchstwahrscheinlich dazu 

31 Ebenda, 224. f., l.apr., 146.1., 137.-141. lp. 
32 Ebenda, 224. f., 1. apr., 1897.1., 37. lp. 
33 Ebenda, 768. f., l.apr., 49.1., 702.-705. lp., 224. f., l.apr., 146.1, 126.-127. lp. 
34 GStA, I HA, Rep. 9 (Polen), Nr. 7 y 27, am 11.10. n. St. aus Riga. 
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nicht bereit sein würden.35 Ob und inwieweit es Heimund gelang, seine Aufga-
be zu erfüllen, geht aus den Quellen leider nicht hervor. 

Darüber hinaus verstärkten die Gesellenunruhen das Interesse der Gou-
vernementsbehörden an der Frage, wie die H .O . in die Praxis umgesetzt 
werden könne und inwieweit Schragen geändert worden seien. Noch am 
5. September 1788 wies die Statthalterschaftsregierung darauf hin, daß gera-
de die Differenzen zwischen der H .O. und den Schragen die Ursache der 
Unruhen gewesen seien, denn sie ließen die Gesellen glauben, daß die alten 
Traditionen ihre Kraft noch nicht eingebüßt hätten. Daher befahl die Statt-
halterschaftsregierung, alle bisherigen Anordnungen über die Änderung und 
Reformierung der Schragen unverzüglich auszuführen. Eine Woche später 
wiederholte sie ihre Anordnung bezüglich der Schragenänderung und wies 
den Magistrat an, die Einhaltung der H .O . zu prüfen und wöchentlich dar-
über zu berichten.36 

Am 21. September 1788 legte das Amtsgericht dem Magistrat seinen ersten 
Bericht über die von ihm begonnene Durchführung der Revision von Zunft-
einrichtungen vor. Die Änderung der Schragen war aber nicht vorangeschrit-
ten, da die Gouvernementsbehörden die neue Variante der Musterschragen 
nicht an die Stadt zurückgeschickt hatten. Noch am 6. Oktober beklagte sich 
der Obervogt Scheumann auf der ordentlichen Magistratssitzung darüber, 
daß er die zur Prüfung eingesandten Schneideramtsschragen noch nicht zu-
rückerhalten habe und daß es daher nicht möglich sei, mit der Änderung der 
übrigen Schragen zu beginnen, obwohl in diesem Zeitpunkt die Untersuchung 
fast bei allen Ämtern schon beendet war. Erst am 2. November war Scheumann 
imstande, die ersten sechs überarbeiteten Schragen dem Magistrat einzu-
reichen, um sie durchsehen und an den Gouvernementsmagistrat weiterleiten 
zu lassen.37 

Am 23. November reichten jedoch die Zunftältermänner und das Amts-
haupt beim Gouvernementsmagistrat eine Beschwerde darüber ein, daß sie 
nicht zur Ausarbeitung der neuen Schragen hinzugezogen worden seien. Im 
Hinblick darauf erklärte der Magistrat Rigas am 21. Dezember, daß er immer 
im Einklang mit der H.O. und den Anweisungen der Gouvernementsbehör-
den gehandelt habe. Zu den strittigen Fragen hätten sich die Zünfte schriftlich 
geäußert. Der Einladung des Magistrats, an seinen Sitzungen teilzunehmen, 
seien weder Amtshaupt Eger noch die Ältermänner gefolgt. In ihrer Be-
schwerde hatten die Ältermänner erwähnt, daß ihre Mitwirkung an der Aus-
arbeitung der neuen Schragen von großer Wichtigkeit sei, da nur sie die Infor-
mationen über die deutschen Zunftgesetze und Traditionen liefern könnten. 
Daraufhin behauptete der Magistrat, daß seine Tätigkeit nur vom Willen der 

35 Ebenda, aus Potsdam. 
36 LVVA, 224.f., l.apr., 146.1., 129.-130.lp., 768.f., l.apr., 14.1., 145.-147.lp. 
37 Ebenda, 768., l.apr., 28.1., 1273.-1274., 1303., 1345., 1462.-1463.lp. 
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